INFORMATION ZUR BEANTRAGUNG EINES VISUMS FÜR DIE KIRGISISCHE REPUBLIK 
Für die Einreise in die Kirgisische Republik ist ein gültiges Visum erforderlich, das für einen bestimmten Zeitraum erteilt wird. Für eine rechzeitige Bearbeitung des Visums sind folgende Unterlagen vorzulegen:
· einen Reisepass;

· ein ausgefüllter und unterschriebener Antragsformular (deutsch, english);

· ein Lichtbild, das auf den Visumantrag aufzukleben ist (3x4);

Für die Erteilung eines Gruppenvisums (ab 7 Personen) sind folgende Unterlagen vorzulegen:
· Gruppenliste in 3-facher Ausfertigung in alphabetischer Reihenfolge mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Geburtsdatum, Passnummer, Staatsangehörigkeit, Ein- und Ausreisedaten, Ziel der Reise,

· - Pass des Gruppenleiters im Original und leserliche Kopien (3-fach) der Reisepässe der übrigen Teilnehmer.

Die Gruppenvisen werden bei den organisierten Reisen in Kirgisischer Republik einer Gruppe der Personen erteilt. Obligatorische Bedingung für ein Gruppenvisum ist Zusammeneinreise und Ausreise beim Übergang der Staatsgrenze der Kirgisischen Republik sowie ein Zusammenaufenthalt der ausländischen Personen auf dem Territorium der Kirgisischen Republik. 
Bei der Veränderung des Einreise- Ausreisedatums wird ein neues Visum erteilt. In dem Fall werden die Gebühren als für eine neue Visumausstellung erhoben.
Wenn Sie Ihren Reisepass mit dem Visum erhalten haben, prüfen Sie bitte sorgfältig die Angaben auf Richtigkeit. Spätere Reklamationen können leider nicht mehr entgegengenommen werden.
